
 

 
 

 

 

 

Beschluss 

 

 

TOP I. 17. Umsatzsteuerpflicht für Justizdienstleistungen 

Berichterstattung:  Sachsen-Anhalt 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben den Sachstand 
zur Umsetzung der künftigen umsatzsteuerrechtlichen Regelun-
gen für die juristischen Personen des öffentlichen Rechts in den 
Justizressorts erörtert. 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Bundes-
ministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, sich mit dem 
Bundesminister der Finanzen über die künftige Umsatz-
steuerpflicht der juristischen Personen des öffentlichen Rechts im 
Bereich der Justizdienstleistungen ins Benehmen zu setzen und 
gemeinsam unter Fortschreibung der Listen der Länderarbeits-
gruppe der Finanzministerien sowie der Bund-Länder-Listen der 
Finanzministerien zeitnah eine einheitliche rechtliche Bewertung 
dazu vorzunehmen, welche Justizdienstleistungen ab dem 
1. Januar 2021 als umsatzsteuerpflichtig anzusehen sind. 
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